
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 35b GSVG Fälligkeit und Einzahlung
der Beiträge zur

Krankenversicherung bei Ausübung
mehrerer versicherungspflichtiger

Erwerbstätigkeiten
 GSVG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2024

file:///


(1) Übt eine in der Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz p ichtversicherte Person auch eine oder mehrere

Erwerbstätigkeiten aus, die die P ichtversicherung in der Krankenversicherung nach dem ASVG und/oder B-KUVG

begründen, so ist die Beitragsgrundlage in der Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz für die Monate der

gleichzeitigen P ichtversicherung in der Krankenversicherung nach diesem und anderen Bundesgesetzen vorläu g so

festzusetzen, dass die Summe aus den monatlichen Beitragsgrundlagen (einschließlich der Sonderzahlungen) in der

Krankenversicherung nach diesen Bundesgesetzen die Summe der monatlichen Höchstbeitragsgrundlagen nach § 48

für die im Kalenderjahr liegenden Monate der P ichtversicherung in der Krankenversicherung voraussichtlich nicht

überschreitet (vorläu ge Di erenzbeitragsgrundlage); sich deckende Monate der P ichtversicherung in der

Krankenversicherung sind dabei nur einmal zu zählen. Können die vorgenannten Voraussetzungen erst nach Ablauf

des Beitragsjahres festgestellt werden, so ist eine vorläu ge Festsetzung der Beitragsgrundlage so lange zulässig, als

die Summe der monatlichen Beitragsgrundlagen für dieses Kalenderjahr noch nicht endgültig festgestellt werden kann.

§ 36 Abs. 2 ist anzuwenden.

(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn eine nach diesem Bundesgesetz erwerbstätige p ichtversicherte

Person auch eine Pension nach dem ASVG oder nach diesem Bundesgesetz oder eine der in § 1 Abs. 1 Z 7, 12 und 14

lit. b B KUVG genannten Leistungen bezieht.

(3) In den Fällen des § 26 Abs. 3 ist der Bemessung der Beiträge eine vorläu ge Beitragsgrundlage zugrunde zu legen,

die sich in Anwendung des § 26 Abs. 4 bis 7 unter Bedachtnahme auf die Beitragsgrundlagen nach § 25a und auf die

glaubhaft gemachten Beitragsgrundlagen nach dem ASVG und B KUVG zuzüglich der Sonderzahlungen ergibt.

(4) Sobald in den Fällen des Abs. 1 und 2 die Summe aus den Beitragsgrundlagen und Pensionen nach dem ASVG und

B KUVG und aus den endgültigen Beitragsgrundlagen (§§ 25 und 26) nach diesem Bundesgesetz feststeht, ist eine

endgültige Differenzbeitragsgrundlage in entsprechender Anwendung des Abs. 1 festzustellen.

(5) Ergibt sich nach Feststellung der endgültigen Di erenzbeitragsgrundlage nach Abs. 4, dass noch Beiträge zur

Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz zu entrichten sind, so sind diese Beiträge mit dem Ablauf des zweiten

Monates des Kalendervierteljahres fällig, in dem die Vorschreibung erfolgt. Übersteigt die vorläu ge

Di erenzbeitragsgrundlage die endgültige Di erenzbeitragsgrundlage, so sind die auf diesen Di erenzbetrag

entfallenden Beitragsteile dem/der Versicherten zu vergüten.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/gsvg/paragraf/48
https://www.jusline.at/gesetz/gsvg/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/gsvg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/gsvg/paragraf/26
https://www.jusline.at/gesetz/gsvg/paragraf/26
https://www.jusline.at/gesetz/gsvg/paragraf/25a
https://www.jusline.at/gesetz/gsvg/paragraf/25
file:///

	§ 35b GSVG Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge zur Krankenversicherung bei Ausübung mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätigkeiten
	GSVG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz


